
Mitteilung zur Niederschlagswassergebühr bei Eigentümerwechsel
Anzeigepflicht nach § 46 der Abwassersatzung der Stadt Blaubeuren vom 13.03.2012 

Um welches Grundstück / Gebäude handelt es sich?

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Erläuterungen (Flurstück Nr. bitte eintragen wenn bekannt)   

Bisheriger Eigentümer / Gebührenschuldner

Name Anrede Vorname

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Zählernummer Zählerstand

Geschäftspartner Nr.  Vertragskonto Nr.

Neuer Eigentümer / Gebührenschuldner ab Datum

Name Anrede Vorname

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Zählernummer Zählerstand

Geschäftspartner Nr.  Vertragskonto Nr.
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     Rechtsverbindliche Erklärung

Bitte versehen Sie den Fragebogen mit Ort, Datum und Unterschrift. Nicht unterschriebene Fragebögen 
können nicht als gültige Angabe akzeptiert werden.

Diese Erklärung ist rechtsverbindlich, d.h. wissentlich fehlerhafte Angaben können wie ein 
bewusstes Vergehen bei der Steuererklärung geahndet werden. 

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und nach 
bestem Wissen erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass sämtliche künftige Änderungen an den bebauten / 
versiegelten Flächen unverzüglich der Stadt Blaubeuren mitzuteilen sind.

Ort, Datum      rechtsverbindliche Unterschrift

Für evtl. Rückfragen zu Ihren Angaben bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer und gegebenenfalls Ihre 
E-Mail Adresse anzugeben. 

Telefonnummer (tagsüber)     E-Mail

Stadt Blaubeuren Stadtentwässerung
Stadtbauamt
Karlstraße 2
89143 Blaubeuren
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